
 
 

 

Installation und Betrieb von Trinkwasserversorgungsanlagen 
auf Volksfesten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen 

 
 
 
 
 
1. Grundsätzliches: 

 
Trinkwasser ist das wichtigste 
Lebensmittel! 
 
Bei Veranstaltungen unter freiem 
Himmel erfolgt die Trinkwasserversor-
gung üblicherweise über Hydranten 
und mobile Schlauchleitungen. Durch 
Verwendung ungeeigneter Installatio-
nen bzw. Materialien oder durch un-
sachgemäße Betriebsweise kann es 
zum Eintrag und zur Vermehrung von 
Krankheitserregern und somit zu einer 
Gesundheitsgefährdung der Veranstal-
tungsbesucher kommen. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen und die 
anerkannten Regeln der Technik ent-
halten Vorgaben über die Art, den Um-
stand, die Verantwortlichkeiten und die 
technischen Möglichkeiten zur Umset-
zung einer einwandfreien Trinkwasser-
versorgung. 
 
Hierunter fallen: 
 
-  Die fachgerechte Erstellung der 
   Anlage 
 
-  Die Verwendung zugelassener 
   Materialien 
 
-  Ein ordnungsgemäßer Betrieb 
 
 

2. Gesetzliche Grundlagen: 
 
Trinkwasser und Wasser für Betriebe, 
in denen Lebensmittel gewerbsmäßig 
hergestellt, behandelt oder in Verkehr 
gebracht werden, muss den mikrobio-
logischen und chemischen Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung 
entsprechen. 
Diese schreibt vor, dass bei Planung, 
Bau und Betrieb einer Trinkwasser-
Installation mindestens die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik ein-
zuhalten sind. 
 
Um dies zu gewährleisten, sind zur Si-
cherstellung der einwandfreien Trink-
wasserqualität an allen Entnahmestel-
len und zur Vermeidung von Beein-
trächtigungen des öffentlichen Versor-
gungsnetzes die unter Punkt 3 und 4 
festgehaltenen hygienischen und tech-
nischen Bedingungen und Verhaltens-
regeln einzuhalten. 
 
Auf die entsprechenden Anzeige-
pflichten nach § 13 Trinkwasserver-
ordnung wird hingewiesen. 
 
Erforderliche Anzeigeformulare können 
beim Gesundheitsamt Stuttgart ange-
fordert werden. 



3. Technische Vorgaben zur Erstel- 
lung der Versorgungsanlage: 
 
Zum Anschluss an den Hydranten dür-
fen nur die vom örtlich zuständigen 
Versorgungsunternehmen zur Verfü-
gung gestellten Standrohre eingesetzt 
werden. 
 
Die weiterführenden Anschlussteile 
wie Rohre/Schläuche/Armaturen sind 
so zu verlegen und abzusichern, dass 
keine schädlichen Einwirkungen auf 
die Trinkwasserqualität (durch Tempe-
raturerhöhung, stagnierendes Wasser, 
Rücksaugen, Rückdrücken o. a.) an 
der Trinkwasserentnahmestelle ent-
stehen können: 
 
-  Zwischen dem öffentlichen Versor- 
   gungsnetz und der Anschlussleitung  
   muss eine zugelassene funktionie- 
   rende Absicherung (Rückfluss- 
   verhinderer, Rohrtrenner oder der- 
   gleichen) eingebaut werden. Die Ab- 
   sicherung ist auf die sichere Funktion  
   hin zu überprüfen (Inspektion, War- 
   tung). 
 
-  Mehrere Anschlussleitungen von 
   einem Entnahmepunkt aus, sind auf  
   gleiche Weise wie vorher beschrie- 
   ben abzusichern, um eine Beein- 
   trächtigung der Trinkwasserentnah- 
   mestellen untereinander auszu- 
   schließen. 
 
-  Es sind kurze und unmittelbare Ver- 
   bindungen vom Standrohr bzw. 
   Unterverteiler zum Benutzer herzu- 
   stellen. 
 
-  Die Leitungs- und Schlauch- 
   Querschnitte sind möglichst klein zu  
   wählen, um lange Stillstandszeiten  
   zu verhindern. 
 
-  Die Anschlussleitung und die ange- 
   schlossenen Anlagenteile müssen  
   für einen Druck von mindestens 
   10 bar ausgelegt sein. 
 
 

Die verwendeten Materialien (z. B. 
Schläuche, Rohre, Armaturen usw.) 
müssen für Trinkwasser zugelassen 
und zertifiziert sein: 
 
-  Schläuche müssen gem. KTW- 
   Empfehlung des Umweltbundes- 
   amtes und gem. DVGW W 270 
   geprüft sein (Prüfzeugnisse). 
 
-  Rohre und Armaturen müssen mit  
   einer DIN/DVGW W 270 Registrier- 
   nummer gekennzeichnet sein. 
 
Normale Garten- oder Druck-
schläuche sind für den Einsatz 
unzulässig!! 
 
Schläuche und Anschlusskupplungen 
müssen unverwechselbar als Trink-
wasserleitung gekennzeichnet sein, 
um eine Verwechslung mit der Abwas-
serleitung auszuschließen. Das Able-
gen von Kupplungen, Armaturen und 
Verbindungsstücken auf dem Erdbo-
den ist wegen der besonderen Ver-
schmutzungsgefahr zu vermeiden 
(Auflagen schaffen). 
 
Bei Trinkwasserentnahme an den Ver-
brauchsstellen ist 
 
-  bei direktem Einfließen in z. B. Spül- 
   becken ein Mindestabstand von 2 cm  
   zwischen Wasseraustritt und höchst- 
   möglichem Wasserstand einzuhalten 
 
-  bei fest angeschlossenen Geräten  
   oder Apparaten eine Einzelabsiche- 
   rung (Rohrbelüfter und Rückfluss- 
   verhinderer) vorzunehmen. 
 
Bei Missachtung dieser Vorgabe ist ein 
Rücksaugen in die Anschlussleitung 
und die gesundheitliche Gefährdung 
Dritter möglich. 
 
 



4. Betrieb einer Versorgungsanlage 
 und Lagerung der Materialien: 
 
 Der Betreiber/Benutzer einer Trink- 

wasseranschluss- und Entnahmestelle 
ist für den ordnungsgemäßen Betrieb 
nach den gesetzlichen und techni-
schen Vorgaben verantwortlich und 
hat eigenständig auf den ordnungs-
gemäßen Betrieb zu achten und even-
tuelle Beeinträchtigungen umgehend 
zu beseitigen. 
 
Vor dem jeweiligen Gebrauch und 
nach einem längeren Stillstand ist die 
Trinkwasserleitung gründlich und kräf-
tig (1-2 m/s Fließgeschwindigkeit) zu 
spülen (falls erforderlich, ist eine Des-
infektion mit zugelassenen und geeig-
neten Mitteln durchzuführen). Schläu-
che, Anschlusskupplungen, Rohrlei-
tungen, Armaturen usw. sind pein-
lichst sauber zu halten und dürfen nur 
zur Trinkwasserversorgung genutzt 
werden. Die Leitungen sind täglich zu 
kontrollieren. 
 
Nach der Demontage der Trinkwas-
serleitung sind die Einzelteile ord-
nungsgemäß zu spülen, eventuell zu 
desinfizieren, vollständig zu entleeren, 
nach vollständiger Trocknung (der In-
nenwandung!) mit Blindkupplungen 
oder Stopfen zu verschließen und hy-
gienisch einwandfrei zu lagern, um 
Beeinträchtigungen im Hinblick auf 
den späteren Gebrauch auszuschlie-
ßen. 
 

Im Rahmen der Novellierung der Trink-
wasserverordnung werden kostenpflichtige 
behördliche Kontrollen mit stichprobenarti-
gen Probennahmen durchgeführt. Hierbei 
sollten Sie die gültigen Prüfzeugnisse 
(DVGW W 270 und KTW) der von Ihnen 
verwendeten Schläuche vor Ort bereithal-
ten! 
 

 
 

5. Einsatz von Trinkwasservorratsbe-
hältern: 
 
Trinkwasservorratsbehälter/ Kanister 
müssen aus lebensmittelgeeignetem 
Material bestehen und verschließbar 
sein. Für die mechanische Reinigung 
ist eine weite Öffnung erforderlich.  
 
Um Verwechslungen auszuschließen 
ist der Behälter als Trinkwasservor-
ratsbehälter zu kennzeichnen. 
 
Der Wasservorrat ist an die tatsäch-
lich benötigte Wassermenge anzu-
passen und mehrmals täglich zu 
verbrauchen und zu erneuern.  
Außerdem muss darauf geachtet wer-
den, dass Trinkwasserbehälter vor 
Erwärmung zu schützen und deshalb 
an dunklen und kühlen Standorten  
zu lagern sind. 
 
Nach Betriebsschluss muss der Be-
hälter entleert und anschließend mit 
frischem Trinkwasser ausgespült wer-
den. Die Trocknung und Lagerung bis 
zur erneuten Verwendung sollte an 
einem sauberen Raum erfolgen, an 
dem der Behälter vor Verunreinigung 
geschützt ist. Vor der Inbetriebnahme 
ist der Behälter mit frischem Wasser 
auszuspülen. 
 
Eine regelmäßige gründliche Reini-
gung des Behälters ist unerlässlich. 
Keinesfalls darf so lange gewartet 
werden, bis Verschmutzungen im Vor-
ratsbehälter sichtbar werden! Über-
dies sollte der Behälter mindestens 
wöchentlich mit einem geeigneten 
Desinfektionsmittel desinfiziert wer-
den. Dabei ist unbedingt die vorge-
schriebene Konzentration und Ein-
wirkzeit des Desinfektionsmittels ein-
zuhalten. Es ist sicherzustellen, 
dass der Behälter anschließend mit 
frischem Trinkwasser nachgespült 
wird.  

 
Für Fragen steht Ihnen Ihr Gesund-
heitsamt Stuttgart zu den üblichen 
Geschäftszeiten gerne zur Verfü-
gung (Sachgebiet Umwelthygiene 
und Gesundheitsschutz, Tel. 2 16-
27 78, -22 96, -19 53). 


